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Indien tünfz1g Jahre ach der Unabhängigkeıit

Ist der Siäkularismus Ende?

Im August 1997 fejert Indien den tünfzigsten Jahrestag der Unabhängigkeit VO

britischer Kolonialherrschaft. Das Jahr 194 / markiert zugleich den Begınn eıner
orofßen Welle der Entkolonialisierung 1in Asıen. Der Jahrestag bjetet Anlafß ZUur

Bılanzıerung: Funktioniert das Modell der multikulturellen un multirelig1ösen
Gesellschaft 1ın Indien? Erfolg der Mißertolg der politischen Selbständigkeit
sind VOT allem auf dem Hıntergrund der latenten Spannungen zwiıischen Hindus
un Muslimen beurteilen. Der iındısche Staat hat sıch eıne betont säkularısti-
sche Verfassung gegeben . Mehr och Beinahe täglich klagen Politiker un Ze1-
tungen „Säkularısmus“ e1ın, beschweren sıch ber „Pseudosäkulariısmus“ der
bemängeln, da{ß der Säkularısmus nıcht aktıv betrieben wırd2. Dıie Gesell-
schaft mıt ıhrem traditionellen Neben- un Miteinander verschiedenster ultu-
LEL un!: Lebensformen 1St jedoch ach W1e€e VOT tiefrelig1ös epragt. uch die auf-
strebende städtische Miıttelschicht fühlt sıch den Eckpunkten des Lebens
immer och erstaunlıch weıtgehend die überkommenen relig1ösen Orıientie-

gebunden, eLItwa WE CS die Auswahl des richtigen Ehepartners,
die Totenriten der den YaNzZCH Komplex riıtueller Efßsgebote geht.

Dıie Republik Indien hat offiziell nıcht 1Ur ein säkulares, sondern auch ein
zialistisches Staatswesen. Gleich Begınn der Priäambel der Verfassung heilßt 6S

in der englischen Vers1io0on: „We, the people of Indıa, havıng solemnly resolved
constıitute Indıa into sovereıgn socıalıst secular democratic republıc Diese
eigentümlıche doppelte Bezeichnung „SsOcı1alıst secular“ der iındischen Republık
1eß ausgerechnet Indira Gandhı 1976 7ABUE Zeıt ıhrer autorıtären Machtentfal-
(ung PCI Ausnahmezustand mıt der Verfassungsänderung testschreiben.

och der Soz1alısmus, der 1n der alten Kongrefßpartei Jawaharlal Nehru
un Indira Gandhı]ı als relıg1onsübergreitfende bıindende Klammer der natıonalen
Erneuerung propagıert wurde, 1st iınzwıischen erledigt. Statt dessen 1st die Libera-
lisıerung der Wıirtschaft9 die Indien 1n den etzten sechs Jahren Wachs-
tumsraten VO  . jJahrlıch ber sechs Prozent brachte. uch der Altkommunist Jyoti
Basu, langjähriger Regierungschef des Gliedstaats West-Bengalen, stellt sıch dem
neolıberalen Irend der Zeıt nıcht Die Rückkehr eiıner Wıirtschafts-
polıtiık W1e€e Zeıten der selbstherrlichen Indıira Gandhı, Verstaatliıchungen
un: bürokratischer Überregulierung angeblich der Armen, 1sSt heute
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undenkbar. Mıt Bannerträgern eines sozıualıstisch inspırıerten Wıirtschafts- und
Staatsdenkens 1St allerdings och 1ın den meısten Parteıen rechnen, der
Unumkehrbarkeit der wiırtschaftlichen Reformen. Die Abkoppelung Indiens
VO Weltmarkt, die wirtschaftliche „Unabhängigkeit“, wırd nıcht zuletzt patrıo0-
tisch VO dem Gedanken der Selbstversorgung verklärt, WwW1e ıh Mahatma Gandhı
mıiıt dem Ideal der dörflichen Selbstversorgung VOL Augen grundgelegt hatte.

Auf der anderen Selite stehen die autstrebenden Bannerträger des bıs 1n die
achtziger Jahre weıtgehend als Tabu? betrachteten polıtischen Hıinduismus. Der
hinduistische Fundamentalismus 1St derzeıit eLWAasS Au den Schlagzeilen interna-
tionaler Medien gekommen, doch 1St keineswegs erschöpftt: Als ber die Oster-
Lage 1997 die Kongrefpartei der Koalıtionsregierung Deve Gowda plötzlich for-
ell die Unterstützung ENLZOB, erinnerte INan sıch endlich wıeder daran, W1e€e 1N-
stabiıl diese letzte Bastıon auf natıonaler Ebene eine Machtergreifung der
„Indischen Volkspartei“ 1St, 1n deren Reihen die Propagandisten elnes
Hındu-Staates ıhre politische Heımat gefunden haben Die Angst VOT der BIE
schmiedete ZW ar gleich wıeder die UG Regierung dem Kompromißkandi-
daten Inder Kumar Gujral Z  20 doch eın Parteihader ann das Netz
schnellstens wıeder ZU Reißen bringen.

Die Indische Volkspartei hat angesichts eliner brüchigen Koalitionsregierung
gyuLe Chancen, schon bald VO der Opposıtionsbank dauerhaft 1n die natiıonale
Regierung überzuwechseln. Schon jetzt 1St S1e die mıt Abstand stärkste Parte1 1m
Parlament. Neuwahlen könnten ıhr bestätigen Meınungsumfragen * eıne
absolute Mehrheit der Sıtze bringen, zumal das indische Mehrheitswahlrecht für
die oröfßten Parteien vorteılhaft 1St. Das Antı-BJP-Bündnis türchtet daher
Jetzt nıchts mehr als den Wiähler der Urne. Welche Basıs hat der säkularistische
Konsens heute, ach einem Jahrzehnt des polıtischen Aufstiegs eıner Parteı, die
für eıne Hınduisierung des Staatswesens eintrıitt?

Schon der ursprüngliche Text der indischen Verfassung VO  . 1950 hatte die
strikte Irennung VO Staat un: Religion proklamiert. S1e gyarantıert ganz 1n
abendländischer TIradıtion die üblichen Grundrechte des Menschen, darunter
auch dıe Glaubens- un:! Gewissenstreiheit. Dies 1St keineswegs selbstverständlich
1N elinem Land, 1in dem Religionen wichtige un:! den Lebenslauf bestimmende
Rollen spielen Ww1e 1n Indien. Sowohl der dominiıerende Hınduismus als auch der
Lslam mıi1t elf Prozent die oröfßte relig1öse Minderheit sınd keine „Sonntagsre-
ligionen“, die LLUT 1 stillen Kämmerlein oder 1m Sonntagsgottesdienst praktiziert
werden. Zum Bekenntnis gehört die feste Verwurzelung 1n einer tradıtionalen,
l121Ös estimmten Lebenskultur un die öffentliche Manıtestation dieser Verwur-
zelung, VO öttentlichen Gebet bıs ZUr Haartracht unZ Mienenspiel.

Welchen Schwierigkeiten die Idee des Sikularısmus 1ın diesem Kontext-
übersteht, zeıgt sıch schon be]1 der sprachlichen Übersetzung. Der Sanskrıit-Neo-
log1ismus, der 1n der Nationalsprache Hındi un: 1n den meısten indischen Spra-
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chen als Übersetzung VO „säkularıstisch“ bzw „Säkularısmus“ verwendet wiırd
auch 1n der offiziellen Hındi-Version des Verfassungstextes bedeutet eigentlich

W1e€e „Nichtbeachtung VO  a Religion“ („dharmanirapekshavad“). Im moder-
LC1IN Hındi wırd der alte Sanskrit-Begriff „dharma“ 1mM Sınn des englischen „reli-
2102 benutzt. Solche Identifizierungen VO Begritfen mıt Wortfeldern AUS dem
Englischen sınd 1m technischen Vokabular des Hındi häufig, selbst be1 einem
alten un!: für das iındische Denken zentralen Begriff W1e€e „dharma“ Neu-
erdings wiırd vorgeschlagen, den Begriff durch „panthanırapekshavad“ („Nıicht-
beachtung VO  a [einzelnen] Schultradıtionen“) der schon be1 Mahatma
Gandhı:ı „sarvadharmasambhav“ (gemeınt „Gewährenlassen aller Religi0-
nen  3 ersetzen?. Letzteres umgeht bewulftt den religionskritischen Hınter-
orund, der auch in unserem Säkularısmusbegriff mitschwingt.

Im Verlauf des gewaltlosen Befreiungskampfs VOT 194 7 profilierte siıch die Kon-
greßparte1 als eiıne Bannerträgerıin des Sikularismus. och be1 konservatıven
Hındus un zunehmend be1 Muslimen stiefß S1e damıt auch auf Mißtrauen un:
Ablehnung. Man fürchtete eınerseılts eınen Verlust eigener Identität und gleich-
zeıt1g, da{fß sıch hınter dem vorgeschobenen europäischen Konzept NUur der Eıgen-
utz einer Schicht VO verwestlichten Hındus verberge. Drei Jahrzehnte ach
ıhrer Gründung 1885 entwickelte sıch die Kongrefpartei VO einheimischen
Partner des Kolonialsystems ZU Sammelbecken der Bewegung für die nab-
hangigkeıt des Landes. Ihre Autorität gründete VOT allem 1n ıhrer programmatı-
schen Religionsferne, mı1t der S1e eınen natıonalen Konsens die britischen
Kolonialherren zustande brachte.

Im Hıntergrund regtien sıch andere Kräfte, eLwa die ‚Hındu Mahasabha“ der
der „Rashtriya Svayam Sevak Sangh“ die eıner Verknüpfung VO hinduisti-
scher und nationaler Identität das Wort redeten eıne Verknüpfung, der der Kon-
ozre{ß immer wiıieder wortreich gegenNStLEUETTE. Der bıs heute weıterbestehende RSS
1sSt eıne betont hinduistische ultranationalistische Vereinigung, die anderem
eine Art Wehrertüchtigung iıhrer Kader betreıbt. Fınıge der B]P-Spitzenpolitiker
sind AaUuSs dem RSS hervorgegangen, darunter auch der ansonstien als gemäßigt gel-
tende B]P-Kandıdat für das Premıiıerminıisteramt tal Bihariı Vajpayee.

Die koloniale Herrschaftslegitimation beruhte selt dem 19 Jahrhundert VOT al-
lem auf der These, da{fß 1Ur die Brıten als neutrale Dritte den Religionsfrieden auf-
rechterhalten könnten. Mahatma Gandhı un die Kongreßpartei daher ıhr
Möglıichstes, dieser Behauptung wiıdersprechen un:! S1€e als vorgeschobene
Lüge eınes kolonialen Ausbeutungsapparats treizulegen. Dıie Rıisiıken der nab-
hängigkeit eines Staates mıiıt eiıner starken Hıiındu-Mehrheit mufßten jedoch VOILI al-
lem VO  - den Minderheiten befürchtet werden. Aus dieser Sıcht 1St 6S verständlich,
da{fß viele Muslime dem Ruf ach eıiner anderen Unabhängigkeit tolgten.

In der Schlufsphase des Befreiungskampfs bestand die Muslimliga, die siıch mıt
britischer Unterstützung als muslimische Alternative Zur Kongrefsparte1 profi1-

547



Heinz Werner We/ßler

lıerte, auf der Teilung der britischen Kolonie. Ihr politischer Führer, Mohammed
Alı Jınnah, seiIizte eine eigentümliche Interpretation des Nationalitätenbegriffs 1ın
ein politisches Programm Demnach 1st die Gemeiinschaft der iındischen Mus-
lıme nıcht Ur eine Glaubensgemeinschaft, sondern eıne eigene Natıon, der ein
eıgener, unabhängiger Staat zusteht Im Lauf der Verhandlungen für die nab-
hängigkeit ahm dieser Staat Gestalt Dıie Kongrefspartei, iın deren Reihen Jın
nah polıtisch orofß geworden WAal, mufite sıch ach jJahrelangem erbittertem W1-
derstand dem Unvermeıidlichen fügen. Jınnah un die Muslımlıga bekamen Z7We]
mehrheitlich VO  - Muslimen bewohnte Gebiete als Staatsterritorium O-
chen Der Zwillingsstaat Pakistan definierte sıch in seıner Verfassung daher kon-
sequenterweıse als islamische Republık. Ost-Pakistan spaltete sıch 1971 ach e1-
11C blutigen Bürgerkrieg mıt indıscher Unterstützung VO  a} Pakıstan ab und kon-
stiıtulerte sıch als unabhängiger Staat Bangladesh.

Aus der pakıstanıschen Perspektive 1St der polıtische Hinduismus 1mM Grunde
keine Überraschung, MUu: doch Indien der „Zweı-Nationen-Theorie“ tolgend
VO  a Anfang als hinduistischer Staat gelten. „Hindu“ und „Hındustan“ (In-
dıen), Vokabeln persischen Ursprungs, sınd allerdings zunächst geographisch ab-
geleitete Bezeichnungen: Hındus sınd demnach Bewohner der Gegend Flu{fß
Sındh (Indus, heute Pakistan) un! Jenselts davon. Auf der ÖOstseıte Indıens, 1n
Burma bıs 1937 eıne Provınz Britisch-Indiens wurde der Buddhismus 1961
ZUr Staatsreligion. uch Bangladesh, das alte Ost-Pakistan, hat sıch ın den acht-
zıger Jahren der Herrschaft General Ershads verfassungsrechtlich der elı-
102 verschrieben: Bangladesh 1st heute eın islamischer Staat.

Anders die Republık Indien, die sıch 1ın indischen Sprachen offiziell nıcht
„Hındustan“ sondern eıner altındischen, relig1ös eher neutralen Bezeich-
NUung vemäfßs „Bharat“. Hıer sınd die Minderheiten statıstisch stärker veriretien
und das Mischungsverhältnis VO Völkern un Religionen zugleich komplizierterals be1 den Nachbarn. Eın natiıonaler Konsens 1sSt daher L11Ur der Prämisse
eınes multirelig1ösen un!: multikulturellen Staates denkbar. Das Land 1St VO der
Grundschulerziehung bemüht, relig1ösen un ethnischen Polarısierungen SC-
ZENZUSLEUEN. Denn jeder ın Indien weıiß Der Religionsfriede 1St zerbrechlich:
Jahrelange uhe ann be1 entsprechendem Anla{iß abrupt 1ın Mord un! Totschlag,
Plünderung un:! Vergewaltigung umschlagen.

iıne Ahnung des Gewaltpotentials wurde zuletzt VOT jer Jahren 1mM Zusam-
menhang mı1t der Zerstörung der Babrı-Moschee 1m nordindischen Ayodhyadeutlich. Eın hinduistischer Mob hatte die unzureichenden Sıcherheitsvorkehrun-
SCH die historische Moschee überwunden, das Gebäude besetzt und 1n wen1-
SCH Stunden vollständig demoliert. Die Strafißse ahm sıch mıt mehr oder wenıgeraktıver Unterstützung aus den Reihen der BJP un:! mi1t ıhr verbundener Organı-satıonen das Recht, eınen dubiosen historischen Anspruch auf das Moscheege-lände für eiınen Tempelbau durchzusetzen. Spannungen zwıschen Hındus und
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Muslımen, die daraufhin vielerorts 1ın Indien ausbrachen, ähmten während Wo-
chen weıte Teıle des öffentlichen Lebens und hinterließen Tausende VO Toten.

Pessimisten sahen wıeder einmal das Ende jeder staatlıchen Ordnung und den
Begınn des lang 1wartete Bürgerkriegs in Indien gekommen. och der Sturm
des relig1ös aufgeheizten Konflikts hat sıch ebenso rasch gelegt, W1€e gekommen
W AaTl. uch 1€es 1St typısch für Indien, dessen erstaunliche Selbstheilungskräfte
sıch oft in scheinbar ausweglosen Sıtuationen erwıesen haben

Die Erfolgskurve der BJD die „Ayodhya“ rücksichtslos ZUu populistischen
Kernpunkt ıhres polıtischen Programms machte, hatte bıs dahın eınen ersten Hö-
hepunkt erreicht. Nach „Ayodhya“ WAaTtr S$1e bemüht, 1n anderen Themenbereichen
als beiım Tempelbau politisches Profil gewınnen. Der als Radikaler geltende
BJP-Präsıident Advanı erklärt bıs heute sıbyllınısch, die Inanspruchnahme
VO  — hıistorischem Moscheegelände für Tempelneubauten <tümde derzeit nıcht
mehr autf der Agenda W as eiıne Kehrtwendung offenläfßt. Die BIP steht heute
erfolgreicher enn Je da In mehreren Bundesländern des Unionsstaats stellt S1€e
die Regierung, Z eıl mi1t ungleichen Koalıtionspartnern W1e€e eLtwa mıt der Par-
te1l der Kastenlosen 1n Uttar Pradesh der mıt eiıner Sıkh-Partei 1mM Panjab.

Darauf gründet sich die Hoffnung, dafß die BIP VO iındischen „maılınstream“
eingeholt wırd Die üblichen ınnerparteiliıchen Machtkämpfte halten sıch 1ın Gren-
ZCN;3 den 1ın Indien häufigen Parteispaltungen 1ST 68 bisher LU 1mM Gliedstaat
Gujarat gekommen. Be1 den natıonalen Wıahlen VOTI knapp einem Jahr mußte die
bıs dahın allein regiıerende Kongrefpartei drastısche Stimmverluste hinnehmen,
während die BIP un! ıhre Verbündeten mı1t mehr als einem Drittel der Sıtze 1m
Unterhaus ZUTr stärksten Fraktion aufstiegen. Unionspräsident Sharma ber-
xab der BIP darautfhıin den Auftrag ZUT Regierungsbildung, doch die Machtüber-
nahme muf{fte scheıtern, weıl 6S ıhr einstweılen nıcht gelang, Koalıtionspartner
tinden. Dies könnte ıhr aber be1 einem denkbaren Zusammenbruch der derzeıti-
SCH wackligen Vielparteienkoalition durchaus gelingen.

Sikularısmus und Kommunalısmus

Angesichts der traurıgen Geschichte der Gewalt 1mM Namen der Religion wollte
die iındische Unıion ach Erreichen der Unabhängigkeit 194 / alles Cun, das
Gespenst des SOgCNANNLEN Kommunalismus (engl. „communalısm“) vertre1-
ben Dieser Begrıff bezeichnet 1n Indien eiıne Ideologie oder eıne Bewegung, die
die selbstbezogenen Interessen einer Bevölkerungsgruppe hne Rücksicht auf das
Gemeinwohl den natıonalen Konsens durchsetzen 111 ine solche Bevölke-
LULNSSSIUDDPC ann aufgrund VO  w Kaste, Stammeszugehörigkeit der Religion for-
mıiert se1n. Kommunalismus wiırd 1n Indien geradezu als Gegenbegriff Siäkula-
F1SmMus verstanden. Vor allem Indira Gandhı:; dıiffamierte ıhre innenpolitischen
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Gegner SCIN als „kommunalistisch“, siıch selbst als die „säkularıstische“ Alter-
natıve 1NSs Licht stellen. Dıie ausgepragte degmentierung der indischen Gesell-
schaft iıhre tradıtionelle Zerspaltung ach Kasten, Ethnien, Religionen 1St der
Nährboden für diesen Kommunalismus.

Das och AaUuUs der Kolonialzeit stammende un bıs heute gültige Personen- un!:
Famıilienrecht tragt der relig1ösen Segmentierung Rechnung. Die iındische Rechts-
ordnung gesteht jeder relig1ösen Gemeinschaft eiınen unabhängigen „Cıvıl Code“
Z der VOT staatlıchen Gerichten verhandelt wırd Damıt geht Indien 1n seiınem
Rechtssystem 1e] weıter als ırgendein westlicher Staat: WECI11 auch etwa In der
Debatte den „Kommunitarısmus“, die Identität der Indianer un:! der
deren Mınoriıtäten 1ın den USA ähnliche Grundsätze angelegt sınd Nıchrt unmoOg-
lıch, da{fß auch 1n europäıschen Ländern eiınmal Derartiges etwa als Forde-
LUNS der muslimischen Miınderheiten laut wırd

Der oültige hinduistische ‚GCiyal Code“ wurde auf Inıtiatıve Nehrus schon 1n
den Iünfziger Jahren grundlegend reformiert, W as sıch VOT allem DOSI1tLV auf die
Rechte der Frauen auswirkt. Nehru hütete sıch allerdings, als geborener Hındu
die Unabhängigkeit des muslımischen „Zıivilrechts“ anzutasten Dort hat sıch
mancherlei erhalten, W 3as selbst 1n iıslamischen Ländern längst verboten 1st eLtwa
die Mehrehe des Mannes der se1ın Recht, die Tau hne grofße Umstände VeI-
stofßen. Unter Scharıia versteht INnan 1m indıischen Rechtswesen nıchts anderes als
den islamischen „C1vıl code  D3 also nıcht die gEsamMTE Rechtsordnung WwW1e beim fun-
damentalistisch orlıentierten Islam Islamische Rechtsgutachten haben jer ıhre
Geltung, auch Wenn die Rechtsprechung 1n der Hand des Staates bleibt.

Die Forderung den Staat ach Art der Verfassung VO 1950, eiınen e1InN-
heitlichen „Cıvıl Codes für alle Büurger unabhängig VO  S ihrer Religionszugeh6-
rigkeit entwickeln, 1ST VOT allem des Wıderstands konservativer muslı-
miıscher Rechtsgelehrter bıs heute uneingelöst geblieben, dıe ıhre privılegierte Po-
s1t1on iın der Rechtsprechung nıcht verlieren wollen. Ausgerechnet die BJP hat
diese auch VO  e) vielen Muslimen unterstutzte Forderung ıhrem Thema gC-macht un damıt be1 den Mıiınderheiten ÜE Befürchtungen geweckt. Die BJPsteht für eıne natıonalpatriotische Vereinheitlichung der indischen Vieltalt

Dıie westliche Konzeption der Irennung VO Staat un!: Kırche, Politik un Re-
lıg10n konnte sıch der Hınduismus aufgrund seiıner Rechtsgeschichte leichter
eıgen machen als der Islam Staatliıche Herrschaft schlofß 1n hinduistischen Kön1g-reichen der Vergangenheıt ein weıtgehendes allgemeines königliches Patronatsge-bot relig1öser Kulte ein. Darüber hınaus 1St der Hınduismus ungeheuer vieltältig.Seine zahllosen Kulte un dogmatischen Schultraditionen bekämpfen sıch ZW ar
ZzZu eıl untereıinander, doch das Bewuftsein der Pluralität VO Bekenntnissen
un Kulten 1St tief 1mM hinduistischen Lebensgefühl verwurzelt. Von jer Aaus be-
steht eıne Art natürlıche Affıinıtät AT Toleranzforderung der Moderne, die die
ZESAMLE heutige Rechtsordnung pragt. och auch der Islam kennt, W as wenıger
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bekannt iSt; dıie praktische Toleranz remder Religionen sOoweılt S1e als „Religi0-
NEeMN der Schrift“ anerkannt werden. Hınduismus W1€ Islam kennen 1mM Prinzıp
keine hierarchisch vertafßßte Kirchenstruktur.

Die Irennung VO Staat un! „Kırche“ 1ST in Indien eıne schwierige Gratwande-
rung Der Staat sieht siıch SCZWU  9 1ın vielfacher Weıise auf relig1öse Institutio-
NCN des Landes Einfluß nehmen. Manche Beobachter meılınen daher, da{flß der
iındısche Staat keineswegs säkular se1 un: 6S auch weder se1ın könne och se1ın
solle ?. Eın drastischer Fall VO  - Intoleranz der hinduistischen Gesellschaft 1st
eLtwa die SOgeNaANNLE Unberührbarkeit. Viele Hindu- Tempel früher den Ka-
stenlosen verschlossen. 1a dıe Unberührbarkeit WwW1€ der Verfassungstext Sagl
abgeschafft 1St („Untouchability 15 abolished anı 1ts practice 1n ALLY form 15 for-
bidden“) 1| oilt die relig1öse Aussperrung VO Gläubigen Aaus Tempeln ormell als
untersagt. Anders DESAYT Der Staat gesteht der Tempelverwaltung nıcht die TYe1-
e1ıt Z bekennende Hındus VO Zugang Zu Allerheiligsten auszuschließen.
Verboten 1sSt außerdem etwa die sakrale Prostitution und dergleichen bıs hın ZUTr

relıg1ösen Opferung VO Vögeln.
Mıt der Durchsetzung dieser Verbote 1St CS jedoch oft nıcht allzu weıt her. Der

Staat sıecht sıch ZU Beispiel außerstande, nıedrigkastiıgen Hındus Zugang Zu

Jagannath-Tempel 1n 1990 verschaffen, einem der wichtigsten Ziele iındischer
Wallfahrer. Di1e Ausgesperrten verrichten ıhre Verehrungsgesten VOT dem Tempel-
LOr 1m Staub der Straße. uch den Hare Krishnas außerindischer Herkunft 1St der
Tempelbesuch Wei] S$1e außerhalb der Kastengesellschaft geboren sınd,
gelten s1e AaUus der Sıcht der konservatıven Tempelhierarchie W1e€e alle anderen Aus-
länder als Kastenlose. Ihr Anspruch, den Brahmanenrang durch eıne asketische
Lebensführung un mıttels eıner sakramentalen Handlung erwerbbar machen,
findet in der Gemeinschaft der Hindus ımmer och a2Um Akzeptanz aller-
wenıgsten be1 der konservatıven Priesterschatt.

Schon se1t der frühen britischen Kolonialzeit kontrolliert der Staat die finan-
ziellen Angelegenheıiten der Gotteshäuser, die sıch 1n der Rechtstorm VO Stiftun-
SCH organısıert haben Es heißst, eın staatlicher Beamter für relıg1öse Stifttungen
habe größeren relig1ösen FEinflu(ß auf hinduistische Instıtutionen als der Erzbi-
schof VO Canterbury der Höchstgestellte den anglikanischen Bischöten

auf seıine Kirche. Der Beamte nımmt auf die Organısatıon der Gottesdien-
STE Finflu{fß. Er kontrolliert die Pflichterfüllung der Priester, dafür, da{fß die
Belästigung VO  } Frauen 1m Tempel unterbunden wiıird un!: vieles mehr.

Oftmals mussen Gerichte ber relig1öse Angelegenheiten urteilen. S1e tretien

dabei me1st als Schlichter zwischen rivalısıerenden relıg1ösen Ansprüchen auf In
der Stadt Indore 1e10 ein Gericht VOTI einıgen Jahren eiıne Bischofskirche ver-
sıegeln, weıl angeblich die Gefahr bestand, da{fß zwıischen streiıtenden Gruppen 1N-
nerhalb der Kırchenhierarchie gewalttätige Auseinandersetzungen ausbrechen
könnten. Der Staat o1bt sıch mıtunter nıcht zögerlich, WEEI1111 CS 4arum geht, eıne
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Gefährdung der Rechtsordnung praventiv verhindern. Die Liste der VO den
Gerichten aus Religionsgründen verbotenen Bücher 1St für einen säkularen Staat
beeindruckend, WwW1e Gırja Kumar 1ın seinem Buch „Censorship 1n Indıa“ aufzeigt:
DE findet sıch etwa Edward Allens „Ehe Jewel iın the Lotus“, Aubrey Menens
„Kamayanaı und „KRama Retold“ neben Desmond Stewards Sachbuch „Early Is-
lam  D3 Salman Rushdies „Satanısche Verse“ wurden Zuerst 1n Südafrıka un Indien
verboten, lange bevor die Muslime 1ın Grofßbritannien un Ayatollah Khomeinı!
1mM Iran auf den umstriıittenen Roman autmerksam wurden. Bevor sıch ein Gericht
nachsagen laßt, CS lasse die Verletzung relig1öser Gefühle Z oreift 6S lıeber
altbewährten Verbotsmaßnahmen.

Säikularısmus un Neohinduismus

Die Wurzel des Sikularısmus 1n Europa 1St die Religionskritik der Aufklärung.
Der Glauben sollte Sache des Privatlebens, die Vernunft dagegen die Grundlage
des ötftentlichen Lebens se1n. Dıies mulfste den Wıiderstand der vertaßten
Kırchen durchgesetzt werden. Anders ın Indien: Hıer 1sSt die Aneıgnung dessen,
W 3asSs I1a 1n Europa Säkularısmus versteht, auf einem reliıgionskritischen
Hıntergrund allein nıcht verstehen. Das indische Denken hat schon 1m 19
Jahrhundert die implantierten europäıschen Vorstellungen aufgegriffen, verarbei-
LE un die eigenen Identitäten NCUu bestimmt.

Im intellektuellen Hınduismus oing daraus die pluralistische Theologie der Re-
lıg1onen des SOgCNANNTLEN Neohinduismus hervor, der sıch 1m 19 Jahrhundert aus
dem Reformhinduismus Ram Mohan Roys und des Brahma Sama) entwickelte.
Danach sınd vereintacht DESaAQL alle Religionen iın orundsätzlich gleichartiger
Weise praktische Heilswege ZU Göttlichen. 1ne Eınzelreligion, dıe das relig1öse
eıl exklusıv für sıch un!: ıhre Anhänger beanspruchen will, disqualifiziert ıhre
relig1ösen Anschauungen damıiıt selhbst elıne Posıtıon, die VO  - Anfang als (5@2:
genposıtion ZUrFr christlichen 1ssıon un ZUr relig1ösen Konvers1i1on überhaupt
gemeınnt 1St. Da alle Religionen soteriologisch gesehen als gleichwertig gelten sol-
len, 1St 1ssıon nıcht VO  e Proselytenmacherei unterscheiden. Diese Ansıcht,
die heute 1n Indien weıtverbreitet 1St, unterschlägt, da{fß sıch auch der Hinduismus
1n der Vergangenheıt durch verschiedene Formen der Mıssıionierung ausgebreitet
hat, bıs ach Indonesien, Indochina un: Samarkand in nordwestlicher Rıchtung.

Die iındische pluralistische Theologie der Religionen, W1e S1€e VO iıntellektuel-
len Hınduismus entwickelt wurde, hat auch die Instıtutionen des Staates tief be-
einflufßt. In keiner öffentlichen Erziehungsinstitution 1sSt kontessioneller Religi-
onsunterricht gestattet *, doch alle Schüler kennen Lieder auswendig, 1n denen
(50Oft hne direkten Rückgriff auf die posıtıven Religi0onen besungen wırd Solche
Lieder können eLtwa FA morgendlichen Fahnenappell 1ın den Schulen der
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schulischen Fejierlichkeiten werden. uch 1€eSs 1st eıl eines Versuchs,
interrelig1Ööse Gemeinschaftsgefühle schaffen un damıt dem Kommunalismus
dıie Wurzeln abzugraben. Die Schüler sollen eıne Gottesvorstellung Jenseıts
dogmatischer Engführungen gewöÖhnt werden, die die historischen Religionen
un:! ıhre Gottesbilder mystisch un: poetisch überragt.

Ressentiments diese 1n Indien stark normatıv wırkende pluralistische
Theologie der Religi0onen un! ıhren Toleranzbegriff 12 sınd jedoch nıcht grundlos;
enn diese Haltung zwıngt die hıstorischen Religionen einem interrelig1ösen
Diskurs mıt vorgegebenen Harmonisierungs- und Synkretisierungsprämissen. Sie
verlangt mehr der wenıger offen die Relativierung relig1öser Wahrheitsansprü-
che eınes programmatisch überrelig1ösen Gottesbegritfs, der mı1t freıien
Versatzstücken traditioneller Theologie arbeitet: CSOöff 1St Schöpfer der Welt, Hel-
fer 1n der Not, Feind des Bösen un: Freund des Guten, offenbart sıch iın der
Schönheit seıiner Schöpfungen USW. In dem poetisch-romantischen Rahmen der
schönen Worte INag 6S auch angehen, dafß die Welt eıne Ilusion sel, die Seele
sterblich un! die Gottesliebe der wahre Heilsweg.

Gern verweIılst INa 1n Indien 1ın diesem Zusammenhang auf eline Erzählung, die
auf eıne buddhistische Legende zurückgeht: Eın Könıg 1eß mehrere Blinde
seinen Hof kommen und S1e verschiedene Teile eines Elefanten Eıner La-
STEeTt den Rüssel, ein anderer den Schwanz, die Beıne, den Leıib, die Stofßzähne.
Nachher geraten die Blıinden VO Könıg befragt 1ın Streit darüber, W1€ der
Elefant aussehe, da jeder der Blınden meınt, der VO  e ıhm ertasteftfe eıl se1 der

Elefant. So soll 6S sıch auch m1t dem Gottesverständnis der historischen
Religionen verhalten: Der iıdeale Gottesbegriff 1St synkretistisch und liegt Jenseıts
selner historischen Fixierungen.

Der grundsätzliche FEınwand dieses gewfß faszınıerende Interpretations-
modell der hıistorischen Religionen liegt auf der and Di1e tradıitionelle Erzäh-
lung 1St nıcht selbstreflexiv. Sıe macht nıcht bewulßst, da der Könıig, der Erzähler
der Geschichte un der angesprochene Zuhörer das wahre Aussehen des Elefan-
tfen VOT siıch haben Wären alle Beteiligten selbst blind, muülfste diese Geschichte
anders enden un anders erzählt werden. Ist A unmöglıch, da{fß eıner der Blınden
ein Nashorn der eline Gazelle hat? Die ındische Theologie der Religi0-
LLCH trıtt potentiell mıt dem Anspruch auf, den Eınzelreligionen VOTAUaUS un
einholbar schon letztgültigen Ziel se1n.

Sikularısmus un Toleranz

Sachliche Zweıtel diesem SOZUSARCN 1m Namen des Religionsfriedens staatlıch
sanktionierten Toleranzbegriff sind in Indien LLUT schwer geltend machen. Er
1sSt die Basıs für das vielbeschworene staatstragende Ideal der „Eıinheıt 1n Viel-
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falt“ B un! hat damıt quası den Rang elnes Dogmas, für das die Autorität aller
großen neohinduistischen Denker VO Ram Mohan Roy ber Vivekananda
Mahatma Gandhı un Sarvepallı Radhakrishnan iın Anspruch &M wırd
Seiıne Verwurzelung 1ın der hinduistischen Mystik 1St enn auch unverkennbar.
Vor allem die volkssprachlichen Dichtungen hinduistischer Reformatoren des
bıs 18 Jahrhunderts bemühen sıch eınen unıversalıstischen Gottesbegriff, der
einen Brückenbau rAUR Islam ermöglicht und gleichzeıitig der eıgenen hinduisti-
schen TIradıtion kritisch gegenübersteht.

TIypisch für die moderne Haltung 1STt eLtwa die Idee des Hınduismus als „Reli-
2102 der Religionen“, W1e€e S1e Mısra 1n diesem Zusammenhang vorstellt 14.
Auf den Inklusivismus als eine typısch indische Denkform hat VOT allem der ZUAT:
katholischen Kırche konvertierte Indologe Paul Hacker hingewiesen ®. Hacker
insıstierte 1mM Lauf seiner Beschäftigung mıiıt der indischen Kultur immer mehr dar-
auf dafß der VO ıhm als eın Grundzug der hinduistischen Tradıtion konstatierte
Inklusivismus VO  n wirklicher Toleranz ogrundsätzlich verschieden sel.

Für den Islam, aber auch für andere relig1öse Minderheiten 1st eıne solche In-
klusivierung nıcht leicht ertragen. uch Hındus sınd oft Sal nıcht damıt e1N-
verstanden, WeCeNnNn der Islam potentiell auf eıne Stute mMit ıhrer eiıgenen Religion
gestellt wırd Eın Hındu, der ELTW AdUusSs relig1ösen Gründen Vegetarıer ISt;, wırd
den Heilsweg selnes Fleisch essenden muslimischen Nachbarn aum schätzen
können. 1ef sıtzende theologische, aber auch kulturelle Vorbehalte sınd auftf bei1-
den Selten unübersehbar Das Zusammenleben 1n einem Staat un! 1ın einer Stadt
1St immer och meıstens eher CIn Nebeneinander als eın Mıteıinander. Man hat
Recht darauf hingewiesen, da{fß echte Toleranz mıiı1t der Anerkennung der Anders-
artıgkeıit un! nıcht mıt der Gleichartigkeit der anderen Religion beginnen mußte.

Siäkularısmus wırd 1n Indien somıt quası als staatspolıtische Entsprechung die-
SCS relıg10nsphilosophischen JToleranzbegriffs aufgefaft. Der religionskritische
Aspekt des europäıischen Siäkularismus 1sSt darın weıtgehend neutralisiert. Polıi-
tisch ausschlaggebend Warlr andererseits der Ansatz VO  m Jawaharlal Nehru un se1-
Ner soz1alistisch orlıentierten Parteigänger, für die der Sikularısmus Miıttel ZU

pädagogischen Zweck W al. Für S1e 1sSt die Erzıehung der Menschen Staatsbür-
CIn das Ziel Nehru Uun!: die alte Kongrefßpartei haben den Siäikularısmus
als die eigentliche staatstragende Ideologie der Modernisierung verstanden, die
S1e mıi1t der Überwindung des reliıg1ösen Kommunalismus gleichsetzten. Fuür diese
Rıchtung 1st der Siäkularismus e1] der atheistisch orlıentierten Weltanschauung
(„Verweltlichung aller Lebensbereiche“) und nıcht 1Ur Norm des Staatswesens 16
Der säkulare Staat sollte 1m Lauf der Zeıt die ıhm aNSCMESSCHE Gesellschaft her-
vorbringen un nıcht umgekehrt die Gesellschaft den ıhr ANSCIMNESSCHECN Staat.

Nehru, ein Kashmirı-Brahmane, WAar selbst eın bekennender Agnostiker un!
Soz1alıist. Fuür ıh bestand zwiıischen praktizierter Religiosität und Aberglaubeeın prinzıpieller Unterschied. Mıt den religiösen Ambitionen eınes Mahatma
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Gandhı, der dem Leben des eintachen Volkes 1e] näherstand, konnte 61 1mM
Grunde nıcht 1e] anfangen. Der indische Philosoph un: Staatspräsident Sarve-
pallı Radhakrishnan hielt jedoch dagegen, da{ß$ relig1öse Unparteıilichkeit des Staa-
tes nıcht m1t absoluter Neutralıität, programmatischem Atheismus un: auch nıcht
miıt relig1öser Gleichgültigkeıit als Staatsprinzıp gleichzusetzen se1l

Solche Überlegungen des modernen, aufgeklärten Hınduismus oreift auch die
BJP auf. uch die Indische Volksparteı 111 den iındischen Sikularısmus sıch
keineswegs abschaffen. S1e behauptet jedoch, vgegenwärtıig herrsche 1n Indien
nıcht Säkularısmus, sondern eın „Pseudosäkularısmus“. Dıiese Argumentationsli-
n1ıe schälte sıch 1ın den etzten Jahren VOT allem heraus 1n der aufgeregten Diskus-
S10N den Verfassungszusatz: The State chall aVe equal rESPECL for al relig1-
ONs Die 'These VO Pseudosäkularısmus zielt VOT allem auf den weıtverbreite-
ten Vorwurf, die hinduistische Mehrheit würde VO Staat einselt1g benachteilıgt.
Tatsächlich kommt der iındische Ötaat den Minderheiten m1t Quotenregelungen
un: anderen gul gemeınten Fördermaßnahmen weIılt

Ende der Toleranz >
Im Fall einer UÜbernahme der nationalen Regierung durch die BJP ware das Ver-
AaueH der Minderheiten 1ın den iındischen Staat stark gefährdet. Miıt der BJP
könnte eıne politische Stimmungslage durchbrechen, die spiegelbildlıch ZU 15 -
lamıschen Pakıstan einen Hındu-Staat favorisıiert, der den relig1ösen Miınderhei-
ten lediglich eıne Art (saststatus zubilligt. Vajpayee, Oppositionsführer un!
aussichtsreichster Kandıdat für den Posten des Premierminıisters 1n eiınem denk-
baren B]JP-Kabinett, gilt ZW AAar als relatıv gemäßigt, doch die Falken 1ın der Parte1
tolgen ıhm dicht auft dem Fufß Dabe] 1St CGS bemerkenswert, da{ß sıch auch einzelne
promıiınente Angehörige der Miınderheıiten, darunter auch Muslime un: Christen,
der Indischen Volkspartei angeschlossen haben und innerparteılich gezielt
auf herausragende Posiıtionen befördert wurden.

Angestofßen wurde der Hındu-Nationalismus nıcht zuletzt durch den relig16-
SC  e Nationalismus radikaler Sıkhs, die in den achtziger Jahren einen Guerilla-
kampf für eınen Sıkh-Staat 1m iındischen Panjab ührten. Diese Gefährdung des
indıschen Staatswesens, die anderem das Leben der damalıgen Premıiermuinı1-
sterın Indira Gandhı torderte, 1St mittlerweile Kontrolle gebracht. Die Ra-
dikalen haben iıhre Sympathıen den Sıkhs verspielt, da sıch herausstellte,
da{fß sıch dem Deckmantel hochgesteckter relig1öser Ideale nıchts als eın
schmutziges Bandıtentum verbirgt.

Fundamentalistisch wiırd der politische Hınduismus VOILI allem, Wenn die
Wıedergutmachung hıstorischer Schuld fordert, womıt der Komplex antı-
muslimischer Ressentiments losgetreten wiırd Demgemäfßs sollen CMa Moscheen
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nıedergerissen werden können, dıe in der Zeıt der muslimischen Herrschaft
den Stellen ehemaliger Tempel gebaut wurden. Welcher Sprengstoff in dieser For-
derung steckt, zeıgt eLtwa eiıne Publikation VO Sıta Ram Goel, ın der 3000 hıistori-
sche Moscheen dokumentiert sınd, für deren Bau angeblich hinduistische Tempel
nıedergerissen wurden.

Solche Ambitionen führen iın Indien, WwW1e zuletzt der Ayodhya-Konflikt gezelgt
hat, automatisch öffentlichen Revaolten. Die angeblichen historischen Rechte
W1e€ be1 der nıedergerissenen Moschee 1n Ayodhya bleiben dubios un! WwI1ssen-
schaftlich unaufgearbeıitet. och die hıstorische Wıahrheit spielt be1 dem SaAaNZCH
Streıit ohnehın eıne untergeordnete Rolle Dıie aufgestaute Frustration der Masse
VO Schlechtweggekommenen, der Modernisierungsverlierer aflt sıch leicht ent-
zünden un politisch manıpulıeren. Angesiıchts der zunehmenden Ressourcen-
knappheıt un: der gewaltigen Infrastrukturprobleme dürfte das Frustrations-
potentıal 1n den nächsten Jahren mehr und mehr wachsen.

Selbst die städtische indische Miıttelschicht wendet sıch enttäuscht VO  = der „PO"
lıtischen Miıtte“ der abgewirtschafteten Kongrefpartei ab und zeıgt sıch empfäng-
ıch für natiıonalpatriotische Politik den Vorzeichen eiınes politischen Hın-
duıismus. S1e sucht ach eıner politischen Identität, für die die soz1alısti-
schen, och AaUS der Zeıt des gewaltlosen Unabhängigkeitskampfs stammenden
Ideale nıcht mehr taugen. Wenn Jetzt mehr un mehr eın aktıver Hınduismus die
iıdeelle Basıs der natıonalen Einheitsvision einnımmt, könnte sıch durchaus der
Flächenbrand entzünden, VOT dem die Unheıilspropheten schon ımmer SEWAarNL
haben Dıie Zahl 3000 ze1gt das Ausma{fß der Gefahren, die dem Religionsfrieden
un! dem säkularen Staatswesen 1n Indien drohen, WECII1N relig1öse Gefühle nat10-
nalpatriotisch verklärt und 1ın polıtische Ambitionen umgemunzt werden.
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